
Ungarisch-rumänisches Zusammenleben

D ieser wichtigen F rage  ist ein einziger A rtikel aus der Feder 
von Z. P â c l i ç a n u  gewidmet (D er K am pf der Volksgruppen 
Siebenbürgens gegen die M agyarisierung, I, S. 227— 248). Für 
das Verfahren des Verf. ist besonders jene Methode kennzeich­
nend, mit welcher er den Nationbegriff des G esetzes über „G leich­
berechtigung der N ationalitäten“ (A rtikel X LIV  v. J .  1869) be­
handelt, der teils auf dem A delige ungarischer und nichtungari­
scher Zunge zusam m enfassenden ständischen Nationbegriff, teils 
auf dem Nationbegriff französischer Prägung des X IX . Jahrhun­
derts beruht. E s  ist bekannt, daß letzterer die Gesam theit der B e­
völkerung des im Lau fe der Geschichte entstandenen Staates unter 
dem Namen „N ation“ zusammenfaßt, ohne Hinsicht auf Sprache 
völkische Herkunft, Religion, usw. der Bevölkerung. P â c l i s a n u  
verwechselt diesen Nationbegriff bewußt mit dem völkischen N a­
tionbegriff deutscher Prägung, in dem die gemeinsame A bstam ­
mung, die gemeinsame Sprache, das gemeinsame Ethnos die be­
stimmenden M erkm ale sind. E r verwechselt sie bewußt, obwohl 
es in der Einleitung des G esetzes k lar ausgedrückt wird: „Ungarns 
sämtliche Staatsbürger bilden auch den Prinzipien der V erfassung 
gemäß in politischer Hinsicht eine Nation, die unteilbare, einheit­
liche ungarische Nation, der säm tliche Staatsbürger, gleich wel­
cher N ationalität sie sind, a ls  gleichberechtigte M itglieder angehö­
ren.“ P â c l i s a n u  setzt hier mit offensichtlicher W illkür den 
völkischen Begriff der ungarischen Nation an die Stelle ihres poli­
tischen Begriffs. M an kann von den V erfassern des Gesetzes, von 
Baron Jo se f  Eötvös und Franz Deák, die so großzügige Männer 
liberaler politischer Denkungsart waren, kaum berechtigt anneh­
men, daß sie mit diesen Zeilen des G esetzes die bunte Bevölke­
rung des Landes zu völkischen Ungarn hätten machen wollen.

Nach dieser Einleitung äußerst persönlicher Färbung verzeich­
net P â c l i s a n u  die verschiedenen Gesetze und Maßnahmen der 
ungarischen Regierung der dualistischen Zeit einfach und folgerich­
tig a ls  A ttentate gegen die ungarländischen Nationalitäten. Das 
Zeitalter der eigentlichen Unterdrückung beginnt nach ihm mit 
dem G esetzartikel X V III. v. J .  1879, der die Staatssprache, das 
Ungarische, in sämtlichen Volksschulen unter die obligatorischen 
Lehrgegenstände aufnahm. P â c l i s a n u ,  ein leitender S ta a ts­
beamte des rumänischen Unterrichtswesens, hätte selber am mei­
sten gestaunt, wenn jem and von ihm gefordert hätte, die rumäni­
sche Sprache sollte in den Schulen Rum äniens nicht obligatorisch
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unterrichtet werden. W as hatte er wohl daran auszusetzen, wenn 
in den durch den G esetzartikel XV. v. J .  1891 erschaffenen staa t­
lichen Kindergärten das Gesetz vorschrieb, das Spiel der K in ­
der nichtungarischer M uttersprache soll mit der Einführung in 
die Kenntnis der Staatssprach e verbunden werden, während in 
Großrumänien kein einziger staatlicher Kindergarten ungarischer 
Sprache zugelassen w ar? Oder weshalb hält er den Gesetzartikel 
XXVI. v. J .  1893 für beschwerlich, da dieser den gesellschaftli­
chen und materiellen Interessen des Lehrerstandes, und zwar nicht 
bloß des ungarischen, sondern auch des rumänischen Lehrerstan­
des diente, indem er den niedrigsten ordentlichen Lehrergehalt in 
3C0 Gulden festsetzte? Auch wenn wir den G esetzartikel XX V II. 
v. J .  1907, die sog. ,,Lex A pponyi“ betrachten, die tatsächlich 
auch Einzelheiten enthielt, die zu beanstanden waren, bleibt noch 
das ungarische Verfahren weit hinter dem gegen die Existenz der 
Minderheitenschulen erschaffenen rücksichtslosen Volksschulge­
setz Anghelescus (1924) zurück, unter dessen Ä gide P â c l i s a n u  
selbst lange Zeit tätig w ar! W ir wollen natürlich keineswegs be­
haupten, daß es im dualistischen Ungarn keine Maßnahmen ge­
geben hätte, die die Empfindlichkeit der Nationalitäten verletzt 
hätten, doch ist es unzweifelbar, daß diese die m aterielle und 
geistige Existenz der Nationalitäten nicht gefährdeten, wie es auch 
die heutige Lage der ehemaligen Volksgruppen Ungarns klar 
beweist.

Obwohl es uns an Raum mangelt, a lle  Einzelheiten von 
P â c 1 i § a n us Studie zu erhellen, erwähnen wir beispielshalber 
die von der rumänischen Propaganda so oft vorgeworfenen P re s­
sebeschwerden. Tatsächlich endeten viele Presseprozesse mit der 
Verurteilung rumänischer Journalisten  oder Gelegenheitsschrift­
steller, was die rumänische Propaganda auch immer gehörig her­
vorhob, doch vergaß sie in allen Fällen  mitzuteilen, warum diese 
verurteilt wurden, was sie in den Artikeln schrieben, inwiefern 
sie gegen die Interessen und Rechte des ungarischen Staates oder 
der ungarischen Nation verstießen. E s wäre sehr lehrreich, eine 
Sammlung aus den das Ungartum am schändlichsten verschm ä­
henden Artikeln zusammenzustellen, die im Schutz der ungarischen 
Pressefreiheit ungestört gedeihen konnten. In Kenntnis dieser A r­
tikel stellt sich heraus, daß die nachträgliche ungarische Zensur 
und das ungarische Pressegesetz die P resse  der N ationalitäten 
nicht nur nicht unterdrückte, sondern im Gegenteil, daß die un- • 
garischen Behörden gegen* die absichtlich übertreibende rum äni­
sche Propaganda kaum irgendwelche Maßnahmen trafen.

SO*
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A ll das, was die ungarische Regierung zur Festhaltung des 
Rumänentums und im allgemeinen der Nationalitäten, größten­
teils zum Selbstschutz tat, war nicht nur zur Existenzgefährdung 
der Nationalitäten ungeeignet, sondern genügte auch nicht zum 
Schutz der in ihrer Existenz viel mehr gefährdeten ungarischen 
völkischen Nation und der ungarischen Staatlichkeit. Im Grunde 
genommen geschah nichts W esentliches gegen die Nationalitäten, 
wie es auch aus der Aufzählung der rumänischen N ationalitäts­
beschwerden bei P â c l i ç a n u  hervorgeht. W as konnte all dies der 
rumänischen N ationalität schaden, können wir mit Recht fragen, 
wenn das ungarländische Rumänentum im oft getadelten dualisti­
schen Zeitalter sich nach der Zeugenschaft der Tatsachen wirt­
schaftlich bedeutend bekräftigte, mit seinen Grundkäufen den un­
garischen Gutsbestand gefährlich angriff, seine Geldinstitute präch­
tig auf blüh ten, und die Volkskultur in den „unterdrückten“ rum ä­
nischen Schulen viel höher stieg, a ls die der Bevölkerung des 
„freien“ Rumänien. E s nimmt uns sehr wunder, daß der Histo­
riker P â c l i ç a n u  noch immer die veralteten politischen W af­
fen eines lange vergangenen Zeitalters gebraucht und noch im­
mer von „ungarischer Unterdrückung“ schreibt, obwohl es nach 
der Geburt Großrumäniens von so  vielen rumänischen Äußerun­
gen bewiesen wurde, daß d as siebenbürgische Rumänentum Euro­
pas P resse nicht gegen die Unterdrückung seitens der ungarischen 
Regierung, sondern im Interesse seiner eigenen politischen Herr­
schaft, seiner M achtbestrebungen mit einer Fülle von Propagan­
daartikeln überschüttete. Daß die Rumänen Siebenbürgens da­
m als ihr eigentliches Ziel ganz verschwiegen, ist vollkommen be­
greiflich, da sie gegen die territoriale Unversehrtheit des unga­
rischen Staates ankäm pften; was jedoch P â c l i s a n u  im Jah re 
1943 durch die Verteidigung eines überholten Standpunktes zu 
erreichen wünscht, überlassen wir dem Leser zum weiteren Nach­
denken.

W ir wollen noch erwähnen, daß Verf. —  sicherlich aus prak­
tischen Erwägungen —  nicht bloß die Beschwerden der sieben­
bürgischen Rumänen, sondern unter denselben Gesichtspunkten 
auch diejenigen der siebenbürgischen Sachsen behandelt, a ls  ob 
ihre Interessen und Probleme identisch gewesen wären. N atür­
licherweise kann auch der oberflächliche Kenner der Angelegen­
heiten der siebenbürgischen Sachsen und Rumänen von dieser 
unbegründeten A uffassung nicht irregeführt werden.

Zoltán 1. Tóth.


